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IV.

Statuten
der

§ i.
Die Vereinigung schweizerischer Vorsichorungs-

mathomatiker ist zum Zwecke der Förderung der Vor-

sicherungsmathematik und -Technik gegründet. Dieser
Zweck wird verfolgt durch gemeinsame Beratung vor-
sicherungstechnischer Fragen und durch Verurteilt-

liohung fachwissenschaftlicher Arbeiten.

Die Vereinigung hat ihren Sitz am Wohnort des

Präsidenton des Vorstandes.

§ 2.

Die Mitgliedschaft können solche Personen er-

werben, die durch ihre wissenschaftliche oder prak-
tische Tätigkeit die Befähigung zur Mitarbeit auf dem

Gebiete der Versicherungsmathematik und -Technik
nachgewiesen haben.

Aufnahmsgesuche sind an den Vorstand zu richten.
Über die Aufnahme entscheidet auf motivierten Antrag
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dos Vorstandes die Mitgliederversammlung in geheimer
Abstimmung.

Die Mitgliederversammlung ernennt auf Antrag dos

Vorstandes Ehren- sowie korrespondierende Mitglieder.

§ 3.

.Die Vereinigung bestellt zu ihrer Leitung und

Verwaltung einen aus 7 Mitgliedern bestehenden Vor-

stand, welcher von der Mitgliederversammlung in ge-
heimer Abstimmung auf die Dauer von 3 Jahren

gewählt wird. Der gewählte Vorstand konstituiert
sich selbst.

Die Mitglieder des Vorstandes sind wieder wählbar.

§ 4.

Der Vorstand hat die gesamte Geschäftsloitung
der Vereinigung zu übernehmen, insbesondere liegt
ihm ob : die Aufstellung des Arbeitsplanes, die Vor-
bereitung und .Einberufung der Mitgliederversamm-
hingen, die Protokolliorung und Ausführung der Be-
Schlüsse derselben, die Führung des Rechnungswesens,
die Herausgabe der Veröffentlichungen der Vereinigung
und die Korrespondenz nach aussen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5.

Die Vereinigung hält alljährlich im Monat Oktober
eine ordentliche Mitgliederversammlung ab. In der-
selben wird vom Vorstand der Bericht über das ab-

gelaufene Geschäftsjahr erstattet.

In der ordentlichen Mitgliederversammlung wird
der Ort der folgenden Versammlung bestimmt.
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Dor Vorstand ist befugt, nach Ermessen ausser-
ordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen.

Die Einladung zu diesen Versammlungen erfolgt
schriftlich.

§ 6.

Zur Bestreitung der Auslagen hat jedes Mitglied
einen ordentlichen Jahresbeitrag von Er. 5. - zu eut-

richten. Die wissenschaftlichen Publikationen werden

an die Mitglieder, sowie an Korporationen, die die

Tätigkeit der Vereinigung durch finanzielle Beihülfe

unterstützen, unentgeltlich abgegeben.

§ 7.

Anträge auf Änderung der Statuten müssen von

wenigstens 3 Mitgliedern unterzeichnet sein und sind

spätestens einen Monat vor der ordentlichen Mitglieder-
Versammlung dem Vorstande zur Begutachtung oinzu-
reichen.




	Statuten der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker

